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- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 001/FB4/2018/1 

 

 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bauausschuss 15.01.2018 nicht öffentlich 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 05.02.2018 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 

"Wurzener Platz - Nutzungsarten" 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 „Wurzener Platz – 

Nutzungsarten“ für das in Anlage 1 gekennzeichnete Gebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Anlass der Planung 

Das Grundstück Flurstück 63/11 der Flur 47, Gemarkung Eilenburg, ehemals 

Lebensmitteldiscounter „Kondi“ mit einer Verkaufsfläche von 670 m², befindet sich nicht 

innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs „Puschkinstraße“, sondern nur unmittelbar 

angrenzend. 

Im Dezember 2017 wurde ein Antrag auf Vorbescheid für die Nachnutzung des 

Lebensmittelmarktes durch eine Filiale der Action Deutschland GmbH gestellt. Das 

Warenangebot dieser Märkte besteht zu 91 % aus zentren- bzw. 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten, so dass prinzipiell von negativen Auswirkungen 

gegenüber zentralen Versorgungsbereichen ausgegangen werden kann. 

 

Entsprechend der Leitlinien 2 und 6 des Konzeptes zur Einzelhandels- und 

Standortentwicklung (Anlage zur Begründung zur Drucksache) ist zum Schutz der drei 

zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Eilenburg (A-Zentrum Innenstadt und C-

Zentren Puschkinstraße und Grenzstraße) sowie der Nahversorgungslagen im Interesse 

der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung die Möglichkeit der Ansiedlung von 

Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten auszuschließen.  

 

Nach der Sitzung des Bauausschusses  wurde der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 52 

erweitert und umfasst nun auch den Standort des Dänischen Bettenlagers, da bei einer 

Geschäftsaufgabe der gleiche Sachverhalt vorliegen würde.  

Die nördliche Grenze des B-Plans Nr. 52 fällt mit der südlichen Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereichs „Puschkinstraße“ zusammen. Im Osten wird der B-Plan durch den 

Verbindungsweg zwischen Torgauer Landstraße und Puschkinstraße und südlich durch 

die Wurzener Straße bzw. die Torgauer Landstraße abgegrenzt. Die westliche Grenze 

bildet der Parkplatz des Dänischen Bettenlagers. 

Mit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wird dem Grundsatz, dass 

gleiche Sachverhalte nicht ungleich behandelt werden sollen, gefolgt und es wird die 

Möglichkeit geschaffen, den Antrag auf Vorbescheid nach § 15 BauGB zurückzustellen, 

um Zeit für die Überprüfung der Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche zu 

gewinnen. 

 

Folgende B-Pläne wurden mit dem gleichen Ziel aufgestellt bzw. befinden sich noch im 

Verfahren: 

- B-Plan Nr. 33 „Dübener Landstraße – Nutzungsarten (rechtskräftig seit 01.10.2010), 

nach Aufgabe des Lidl-Marktes in der Dübener Landstraße  

- B-Plan Nr. 47 „Straße der Jugend – Nutzungsarten“ (rechtskräftig seit 09.10.2017), für 

den derzeitig noch genutzten Aldi-Standort in der Straße der Jugend  

- B-Plan Nr. 46 „Kranoldstraße – Nutzungsarten (Aufstellungsbeschluss im Amtsblatt Nr. 

12 vom 09.06.2017), für den noch genutzten Penny-Standort in der Kranoldstraße 

 

Planungsrechtliche Möglichkeiten zum Schutz der zentralen Versorgungs-

bereiche 

Mit § 9 Absatz 2a BauGB wurde den Gemeinden die Möglichkeit zur Aufstellung von 

Bebauungsplänen (B-Plänen) gegeben, die ausschließlich der Erhaltung und 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer 

verbrauchernahen Versorgung und der Innenentwicklung der Gemeinden, dienen. Mit 

diesen B-Plänen sollen außerdem die Planungs- und Investitionssicherheit in den 

zentralen Versorgungsbereichen unterstützt und die dort bereits getätigten oder 

zukünftig vorgesehenen Investitionen vor konkurrierenden Entwicklungen geschützt 

werden. Neue Einzelhandelsstandorte mit zentren- und nahversorgungsrelevanten 

Hauptsortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sollen sich nicht 

entwickeln können. 

Zu diesem Zweck können einfache B-Pläne auf Festsetzungen beschränkt werden, 

dass Einzelhandelsbetriebe, die bestimmte zentren- und nahversorgungsrelevanten 

Sortimente anbieten, nicht oder nur eingeschränkt zulässig sind. Damit können 
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Ansiedlungen oder Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben verhindert werden, die 

städtebaulich negative Auswirkungen auf die Erhaltung und Entwicklung der 

vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgungslagen haben. Die 

Zulässigkeit von anderen Vorhaben nach § 34 Absatz 1 und 2 BauGB bleibt von den 

genannten Regelungen unberührt.  

Dabei können diese Planungen nicht für ein einzelnes Grundstück, sondern für Gebiete 

im Innenbereich (§ 34 BauGB) aufgestellt werden. 

 

Verfahren 

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes in einem Gebiet nach § 34 BauGB 

(Innenbereich) wird der sich aus der Eigenart der näheren Umgebung ergebende 

Zulässigkeitsmaßstab nicht verändert. Damit ist rein vom Verfahrensablauf die 

Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB möglich. Somit entfällt 

die Stufe der frühzeitigen Beteiligung. Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 

und berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt im Rahmen 

der öffentlichen Auslegung. 

 

Anlage zur Begründung zur Drucksache: 

- Leitlinien 2 und 6 – Auszug aus dem Einzelhandelskonzept vom 20.05.2016 

 

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Bauausschuss Ja 2   Nein 1   Enthaltung 1   Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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• Stadtverwaltung Eilenburg 

Anlage zur DS Nr. 001/FB4/2018/1

• Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
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